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Zitat

German schrieb am 03.09.2006 12:40:

in die mündliche Leistung? Das irritiert mich immer wieder. Meinetwegen eine
zusätzliche sonstige Note, aber eine mündliche Leistung muss mit dem Mund erzielt
werden, nicht mit dem Heft.

Mich würde schon aufgrund des Begriffs wundern, wenn dies nur im Schulrecht Baden-
Württembergs so festgelegt ist.

Zusatz: Es handelt sich eigentlich auch nicht um eine sonstige, sondern um eine
schriftliche Leistung

Es gibt schulrechtlich gesehen genau zwei Noten (von der Zeugnisnote mal abgesehen):
schriftliche Noten (die ausschließlich für Klassenarbeiten und Klausuren vorgesehen sind) und
eine Note für die "sonstige Mitarbeit". Diese wird den Schülern üblicherweise als "mündliche
Note" mitgeteilt, subsummiert in Wirklichkeit jedoch nicht nur die mündliche Leistung, sondern
alles, was nicht Klassenarbeit, aber dennnoch in irgendeiner Form relevant für die Zeugnisnote
ist. Darunter fallen Mitarbeit im Unterricht, Heftführung und auch Kurztests. Wenn du anfängst
irgendwelche zusätzlichen Noten zu erfinden, beispielsweise eine "schriftliche Heftnote" oder
"benotete Kurztest" befindest du dich sicher in guter Gesellschaft, denn viele Lehrer vergeben
Noten für alles mögliche. Dir sollte jedoch klar sein, dass du dich damit außerhalb des
schulrechtlichen Rahmens bewegst. Falls du bei der Begründung der Zeugnisnote auf deine
persönlichen Notenkonstrukte zurückgreifst (Etwa einem Schüler sagst, dass seine Heftnote
den Ausschlag zu einer 5 gegeben hat) ist die Zeugnisnote juristisch anfechtbar.

Grüße,
Moebius
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